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Zu 153/ J 

Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 12. Juli 1957 

Anfragebe antwortun,g 

In Beantwortung einer Anfrage der Abgeordneten Dr. P f e i f e r 

und Genossen, betreffend die Aufhebung der verfassungswidrigen und ehe-
" " feindlichen Haushaltsbesteuerung, t eilt Bundesminister für Finansen 

Dr. K a. mit z folgendes mit: 

I1Wie bereits wiederholt dargelegt wurde, fasst das derzeit in 

österreich geltende Einkommens t euerrecht den Einkommensbegriff synthetisch auf, 

d.h. es werden nicht die einzelne n Einkünfte, sendern die Summe der Einkünfte 

eins. Steuerpflichtigen der Besteuerung unterzogen. Infolge der auf dem zivil­

rechtlichen Sektor bestehenden Fr eizügigkeit in der Gestaltung der einkommens­

rechtlichen Verhältnisse zwischen den Familienangehörigen wäre die Gefahr gege­

ben, dass durch eine entsprechende Auf teilung der Einkünfte unter den Familien­

angehörigen die Progression des Einkommensteuertarifes umgangen bzw.emhe Be­

steuerung des Einkommens übe rhaupt verhindert würde. Um diese Steuerumgehungs­

möglichkeiten auszuschliessen, mus s t e die auf dem zivilen Sektor geltende Frei­

zügigkeit in der Gestaltung der einkommensrechtliohen Vßrhältnisse der Famili en­

angehörigen ausgeschaltet werden. Di es geschah durch die Einführung der Be­

stimmungen über die Zusammenveranlagung der Einkünfte des Haushaltungsvorstandes 

mi t den Einkünften seiner Ehega tti n und sei ner mi nderjährigen Kinder. Der 

synthetische Charakter des Einkommensbegriffes führte also zwangsl äufig zur 

Institution der Haushaltsbesteuerung. Wenn in der Anfrage darauf hingewiesen 

wird, dass die Bestimmungen des § 26 Abs.l und 3 Einkommensteuergesetz 19 53 

mit den entsprechenden Bestimmunge n des westdeutschen Einkommensteuergesetze s 

übereinstimmen und dass i m Hinbl ick auf die Entscheidung des Bundesverfassungs­

gerichtes in Karlsruhe, wonach der § 26 des westdeutschen Einkommensteuerge set zes 

als nichtig aufgehobe n wurde, gefolgert werden müsste, dass die Bestimmunge n des 

§ 26 Einkommensteuergesetz 1953 auch der öst erreichischen Verfassung widerspreche n! 

so kann dieser Auffassung nach ho. Ansicht nicht beigepflichtet werden. Wie 

Dr. Vavrovksy in seinem in den ' Juristischen Blättern', 79.Jahrgang, Heft 11, 

erschienenen Artikel 'Ist die Haushaltsbesteuerung verfassungswidrig?' 

ausführt, nimmt das Bundesverfassungsgericht die verfassungsreohtliche Prüfung 

der Vereinbarkeit des § 26 des westdeutschen Einkommensteuergesetzes mit dem 
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Grundgesetz S~ gut wie ausschlie sslich aus dem Gesichtspunkt des Artikels 6 (1) 

GG. vor. Da e ine entspreche nde Bestimmung in der österreichischen Bundesver­

fassung fehlt, kann für den österreichische n Rechtsbereich keine unmittelbare 

Schlussfolgerung aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht es abgeleitet 

werden. Wie weiters bemerkt wird, hat das Bundesverfassungsgericht deui11~h arkana; 

dass nicht die Haushaltsbest euerung a n sich schon zu einer Verletzung ver­

f assungsgesetzlich gewährleist eter Grundre ch~führen muss. Dies wird insbe­

sonders in den Fällen gegeben s ein, in denen Verluste bei einzelnen Einkünften 

und Gewinne bei anderen Einkünften dazu führ en, dass die Haushaltsangehörigen 

unter Umständen Zusammen weniger Steuer zahle n, als wenn jeder Haushaltsange­

hörige für sich alle,in gesondert zur Einkommsta.uer herangezogen würde. 

Anders verhält es sich j edoch mit der Bestimmung des § 26 Abs.3 

zweiter Halbsatz, wonach die Einkünfte der Ehefrau aus nichtselbständiger 

Arbeit aus einem dem Ehemann fr emden Betri eb von der Zusammenveranlagung ausge­

schlosse n sind, Nach der vom Bundesminist erium für Finanzen vertretenen Ansicht 

widerspricht diese Be stimmung de~ Artikel 7 der Bundesverfassung. Das Bundes­

ministerium für Finanz en hat daher in dem s einerzeitigen Refe rentenentwurf zum 

Einkommensteuergesetz 19 53 diese Bestimmung nicht aufgenommen. Allein im Zuge 

der Behandlung des Entwurfes musste di es e Bestimmung in den Abs.3 des § 26 

eingefügt werden. Da diese Regelung na ch dem Willen des Gesetzgebers beibehalten 

werden soll, ist das Bundesmi nisterium für Finanzen bestrebt, bei einer 

Novellie rung des Einkommensteuer gesetzes eine Milderung der Ungleichmässigkeit 

in der Best euerung zu erreichen." 

-.-.-.-.-
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